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Art. 2 ApoG
 ApoG - Apothekengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.07.2024

(1) Die gemäß § 29 Abs. 4 und 5 betro2enen Ärzte, die nach dem 1. Jänner 1985 und vor dem Inkrafttreten dieses

Bundesgesetzes in einem Verfahren betre2end die Neuerrichtung einer ö2entlichen Apotheke nicht als Partei

beigezogen waren, können ihre Parteienrechte bis längstens sechs Monate nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes

geltend machen.

(2) Wurden Parteien im Sinne des Abs. 1 übergangen, bleiben sämtliche Wirkungen von Bescheiden bis zu einer

rechtskräftigen Entscheidung über allfällige Rechtsmittel auch den übergangenen Parteien gegenüber aufrecht.
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